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(1) Um die Bewilligung einer baulichen Maßnahme ist unter genauer Angabe des Gegenstandes der Bewilligung bei der

Baubehörde unter Beischluß folgender Unterlagen schriftlich anzusuchen:

a) ein amtlich beglaubigter Grundbuchsauszug oder eine Amtsbestätigung, woraus die Eigentümer des Grundstückes

ersehen werden können; diese Unterlage darf nicht älter als drei Monate sein;

b) planliche Darstellungen (Pläne) und eine technische Beschreibung nach Maßgabe des § 5;

c) ein Verzeichnis der gemäß § 7 als Parteien in Betracht kommenden Rechtsträger unter Angabe der

Parzellennummern sowie der Namen und Anschriften der Eigentümer der Grundstücke. Die Übereinstimmung

des Verzeichnisses mit dem Grundbuchstand ist vom Bewilligungswerber durch eine ausdrückliche Erklärung zu

bestätigen;

d) bei Bauführungen erforderlichenfalls die Bauplatzerklärung gemäß den §§ 12  des

Bebauungsgrundlagengesetzes - BGG, soweit diese nicht mit dem Bauansuchen beantragt wird,

e) bei Bauten für Start- und Übergangswohnungen eine Erklärung der Grundeigentümer über die überwiegende

Verwendung als Mietwohnbau sowie ein Nachweis über die Einräumung des Vorschlagsrechts an die

Standortgemeinde gemäß § 35a Abs 2 BauTG 2015.

(1a) Der Bewilligungswerber hat bei Bauführungen gemäß § 2 Abs 1 Z 1 dafür zu sorgen, dass der Planverfasser die in

Betracht kommenden Daten gemäß § 4 Abs 1 Z 2 und 4 des Bundesgesetzes über das Gebäude- und

Wohnungsregister (GWR-Gesetz), BGBl I Nr 9/2004, in der Fassung des Gesetzes BGBl I Nr 1/2013, der Gemeinde in

elektronischer Form übermittelt.

(2) Bei baulichen Maßnahmen, für die eine Zustimmung von Parteien vorliegt, hat der Bewilligungswerber dies im

Ansuchen bekanntzugeben und das nach § 7 Abs. 9 vorletzter und letzter Satz festgelegte Formular anzuschließen.

(3) Ist im Zusammenhang mit der baulichen Maßnahme aufgrund anderer Rechtsvorschriften eine weitere behördliche

Bewilligung erforderlich, so ist dem Ansuchen auch der bezügliche Bescheid oder eine amtliche Bestätigung der

Behörde beizulegen, aus der ersichtlich ist, daß der Bewilligungswerber das in Betracht kommende behördliche

Verfahren anhängig gemacht hat. Fehlen solche Unterlagen, hat die Baubehörde dem Bewilligungswerber unter

Bezeichnung der erforderlichen Bewilligung, der betre enden Rechtsvorschriften und der zuständigen Behörde eine

angemessene Frist zur Vorlage zu setzen.

(4) Die Baubehörde kann die Beibringung von im Abs. 1 angeführten Unterlagen nachsehen, wenn die bauliche

Maßnahme keinen wesentlichen Ein uß auf Bauten ausübt, hiedurch ö entlich-rechtliche Verp ichtungen und

Dienstbarkeiten zugunsten ö entlicher Einrichtungen nicht nachteilig berührt werden und diese Unterlagen zur

ausreichenden Beurteilung der baulichen Maßnahmen nicht erforderlich sind.
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